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Amtliche Bekanntmachung 
 

Vollzug der Wassergesetze 

Grundwasserentnahme für die Trink- und Brauchwasserversorgung 
des Marktes Irsee auf Flur-Nr. 403 Gemarkung / Markt Irsee 

 
 
Mit Bescheid vom 16.08.2001 wurde dem Markt Irsee die gehobene Erlaubnis zum Zutagefördern 
von Grundwasser aus der Quelle 1 auf Flur-Nr. 403 Gemarkung Irsee erteilt, befristet bis 
30.09.2020. Bis zur Erstellung der Antrags- und Planunterlagen und Abschluss des Verfahrens 
wurde übergangsweise der vorzeitige Nutzungsbeginn zugelassen. Mit Bescheid vom 23.08.2001 
erhielt der Markt Irsee zudem die Bewilligung für das Zutagefördern von Grundwasser aus den 
Quellen 3 und 4 auf der damaligen Flur-Nr. 407 (heute ebf. 403), befristet bis 31.07.2031. Der 
Markt Irsee hat mit Planunterlagen des Büros für angewandte Geologie, Dipl. Geol. Simone Ni-
ckel, Altusried, vom 11.11.2021 die weitere Nutzung aller für die Trink- und Brauchwasserversor-
gung des Marktes relevanten Quellen 1, 3 und 4 auf Flur-Nr. 403 Gemarkung Irsee beantragt. 
 
Entsprechend einer auf das Jahr 2051 ausgelegten Bedarfsprognose beantragt der Markt Irsee 
eine jährliche Maximalentnahmemenge von 255.000 m³/a bzw. eine max. Ableitmenge von 30 l/s 
bzw. eine max. Tagesentnahmemenge von 1200 m³/d.  
 
Das Vorhaben wird mit dem Hinweis darauf bekannt gegeben, dass  
 
1. Pläne und Beilagen, aus denen sich Art und Umfang des Unternehmens ergeben,  

während eines Monats und zwar vom 05.10.2023 bis 11.11.2023 
beim Markt Irsee, Gemeindeverwaltung und in der Verwaltungsgemeinschaft Pforzen 
Einwohnermeldeamt aufliegen 
 

2. die Unterlagen im Internet unter https://www.irsee.de/buerger-service-und-verwaltung/markt-
gemeinde/gemeindeverwaltung#collapse-2643 sowie https://www.vg-pforzen.de/neuigkeiten 
veröffentlicht werden (maßgeblich sind jedoch nur die ausgelegten Planunterlagen) 

 
3. Einwendungen oder Stellungnahmen von Vereinigungen nach Art. 73 Abs. 4 Satz 5 Bayeri-

sches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) bis zu zwei Wochen nach Ablauf der  
Auslegungsfrist schriftlich (nicht per E-Mail!) oder zur Niederschrift beim Landratsamt Ostallgäu 
oder beim Markt Irsee erhoben bzw. eingereicht werden können, 

https://www.irsee.de/buerger-service-und-verwaltung/markt-gemeinde/gemeindeverwaltung#collapse-2643
https://www.irsee.de/buerger-service-und-verwaltung/markt-gemeinde/gemeindeverwaltung#collapse-2643
https://www.vg-pforzen.de/neuigkeiten
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4. bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 

kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und Entscheidung unberücksichtigt 
bleiben können, 

 
5. a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben oder die Vereinigungen, die Stellungnah-

men abgegeben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung be-
nachrichtigt werden können, 

 
b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden kann, 

 
wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, 

 
6. mit Ablauf der Einwendungsfrist alle Einwendungen ausgeschlossen sind, die nicht auf beson-

deren privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
 
 
 Irsee, 04.10.2023 
An die Amtstafel des Marktes Irsee 

 Markt Irsee 

angeheftet am:     05.10.2023   
 

abgenommen am:  
  
 Lieb, 

1. Bürgermeister   


